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Herten, 16.02.2010

nerrn
Thomas Prinz
Hahnenbergstraße 79
45701 Herten

Anfrage nach S 15 Gescho des Rates vom '14.12.2009
- Schießsportanlage an der Ludgerusschule

Sehr geehrter Herr Prinz,

zu der o. g. Anfrage kann wie folgt Stellung genommen werden;

Zu Punkt 1.
l\,4it den Schützenvereinen (Schtltzenverein Herten-Mitte. ABSG 1860 Distern-
Backum. ABSG Herten 1766/1959) wurden, wie mit anderen Vereinen auch.
mündliche unbefristete Verträge (Nutzungsvereinbarungen) geschlossen. Die
jeweilige Belegungspraxjs des Schießstandes ist beim Spoftbüro der Stadt Herten
mit Hilfe eines Programms dokumentiert.

Zu Punkt 2.
l\,4it der Fertigstellung der Schießsportanlage in den Jahren 1983/84 wurden mit den
Vereinen unbefristete mündliche Verträge geschlossen.

Zu Punkt 3.
Die Parteien haben im Hinblick auf die Kündigungsfristen keine Regelungen
getroffen.

Zu Punkt 4.
Die Schützenvereine sind N,4itglieder im Stadtsportverband Herten. Nach de. zurzeit
gültigen Entgeltordnung der Stadt Herten (beschlossen durch den Rat der Stadt
Herten am 3'1.05.2000) sind der Stadtsportverband und die ihm anqeschlossenen
Sporlvereine von der Entgeltenl||chtung belett.

Zu Punkt 5.
Bei Kündigung der mündlichen Verträge (Nutzungsvereinbarungen) ist mit
finanziellen Belastungen für die Stadt Herten zu rechnen. Die Vereine haben be1
Abschluss der Nutzungsvereinbarungen auf eine langfristige bzw_ dauerhafte
Nutzung vertraut. Sie finanzierten die Einrichtung und Ausstattung des
Schießstandes ausschließlich selbst. Bei einer Schließung des Schießstandes muss
die Stadt Herten, gemeinsam mit den betroffenen Vereinen, die Fraqe eines neuen
Standortes und die dadurch entstehenden finanztellen Auswrrkunqe-n orufen.



Als Ansprechpartnerin steht lhnen die Leiterin des Sportbüros, Frau Rode, Tel.
0209/1 6589337, zur Verfügung.

Eine Kopie dieses Schreibens habe ich auch an die übrigen Fraktionsvorsitzenden
und die Einzelratsmitglieder übersandt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Uli Paetzel


